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Vorbemerkungen
Das vom Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg im Dezember 2000 herausgegebene ”Landschaftsprogramm Brandenburg” (MLUR 2000) fordert auch ein Artenschutzprogramm für den Seggenrohrsänger. Auf Seite 32 heißt es: 

”Der Seggenrohrsänger weist in Ostdeutschland nur noch lokale Restvorkommen auf, das bedeutendste Vorkommen besteht im Unteren Odertal.”

Inzwischen weiß man, dass es sich dabei um das einzige Brutvorkommen dieser Art im gesamten EU-Raum handelt!

Auf der Grundlage einer im November 2001 begonnenen und im April 2002 von der Staatlichen Vogelschutzwarte Brandenburg (Außenstelle Rietzer See) vorgelegten ersten Fassung soll der hier vorgelegte Aktionsplan wichtige Informationen zum Schutz des Seggenrohrsängers liefern; vor allem aber zum sofortigen Handeln anregen. Er beschränkt sich nur auf das Wesentlichste und ist deshalb bestenfalls als Vorstufe eines Artenschutzprogramms zu verstehen. Unabhängig davon müssen wir das gegenwärtige Wissen zur Erhaltung des letzten Seggenrohrsänger-Brutvorkommen in Deutschland durch wirksame Maßnahmen sichern. 

1.
Einleitung
Noch in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts war über den Seggenrohrsänger wenig bekannt und so verwundert es nicht, dass zur Biologie der Art viele widersprüchliche Aussagen in den Hand- und Bestimmungsbüchern jener Zeit zu finden sind. Seine große Ähnlichkeit mit dem Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus) dürfte nicht selten zu Verwechslungen mit diesem geführt haben. Rückblickend müssen wir heute Angaben zu Vorkommen und Bestandseinschätzungen sehr kritisch interpretieren. Unumstritten ging in dieser Zeit die Art in West- und Mitteleuropa bereits rapide zurück und zum Ende des Jahrhunderts war der Seggenrohrsänger zur gefährdetsten Singvogelart Europas geworden. Das bis dahin bekannte Wissen fassten WAWRZYNIAK & SOHNS (1977) zusammen. Erst nach 1990 setzte wieder ein verstärktes Interesse an der Bestandsentwicklung und Arterhaltung ein (SCHULZE-HAGEN 1991). 1993 wurde ein erstes Treffen von Kennern der Art in Polen organisiert. In Vorbereitung darauf wurden die aktuellen Verhältnisse zur Situation des Seggenrohrsängers in Deutschland (SCHULZE-HAGEN & WAWRZYNIAK 1993), Polen (DYRCZ & CZERAZKIEWICZ 1992), der Ukraine (GORBAN & SALYGA 1993) und Ungarn (KOVACS 1991) dargestellt und im Ergebnis des Treffens der Entwurf eines internationalen Aktionsplanes für den Schutz des Seggenrohrsängers verfasst, der die Grundlage für den ersten ”Action plan for the Aquatic Warbler (Acrocephalus paludicola) in Europe” (HEREDIA, ROSE und PAITER 1996) bildete. Weitere Aktivitäten folgten (SCHÄFFER & SCHÄFFER 1999; FLADE 1999, 2000, 2001; NABU 2000a). In jüngster Zeit hat die Staatliche Vogelschutzwarte Brandenburgs im Rahmen der Bonner Konvention eine Stellungnahme für ein Memorandum of Understanding (MoU) erarbeitet und einen Suchraum für die Lebensraumgestaltung des Seggenrohrsängers abgesteckt. Am 30.04.2003 unterzeichnete Deutschland das MoU in Minsk und verpflichtete sich zu einem verstärkten Schutz des Seggenrohrsängers (Anlage 1). Etwa zeitgleich erfolgten in Brandenburg Abstimmungen, Schulungen von Mitarbeitern des behördlichen und ehrenamtlichen Naturschutzes und Gebietsbesichtigungen, die in dieser Arbeit beschrieben werden. In einem Gutachten hat der Artbearbeiter H. Wawrzyniak  im Auftrag des LUA am 30.11.2001 eine Rückschau ”Zur Populationsentwicklung des Seggenrohrsängers Acrocephalus paludicola im Naturschutzgebiet Rietzer See” vorgelegt. Auch die im folgenden dokumentierten Abstimmungen, Schulungen von Mitarbeitern des behördlichen- und ehrenamtlichen Naturschutzes und Gebietsbesichtigungen weisen die neuerlich verstärkten Schutzbemühungen nach. Dennoch ist der Bestand des Seggenrohrsängers im Unteren Odertal nach wie vor ernsten Gefahren ausgesetzt, die zum nicht geringen Teil im Interessenkonflikt unterschiedlicher Schutz- und Nutzungskonzeptionen begründet sind.  

Zu einer 1. Beratung über die Verantwortung Brandenburgs für die Arterhaltung und Biotopgestaltung hatte zum 12.01.2001 die Staatliche Vogelschutzwarte im LUA Brandenburg, Experten und zuständige Mitarbeiter der Behörden in die Nationalparkverwaltung eingeladen. Alle Teilnehmer erkannten die Notwendigkeit an, eine abgestimmte Schutzstrategie für den Seggenrohrsänger zu erarbeiten.

Auf Einladung der Nationalparkverwaltung Unteres Odertal konnten am 31.05.2001 Gebiete für die Biotopgestaltung besichtigt werden und in den Abendstunden erfolgte eine 1. Synchronzählung der singenden Seggenrohrsänger-Männchen (sM). Weitere Synchronzählungen erfolgten am 25.05.2002 und am 30./31.05.2003 sowie am 13.06.2003.

Seit 2002 gibt es eine enge Zusammenarbeit mit der Verwaltung des Landschaftsschutzparkes Unteres Odertal (Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry) in Gryfino und gemeinsame Bestandserfassungen auf beiden Seiten der Oder.

Die NABU-Bundesgeschäftsstelle lud zum 28.09.2001 zu einer Fachdiskussion über Schutzmaßnahmen für den Seggenrohrsänger in die Blumberger Mühle ein. Von den Vertretern des NABU wurde scharfe Kritik über die Arbeitsweise der zuständigen Behörden des Landes Mecklenburg-Vorpommern geübt. So sollen in die dortigen Brutgebiete (alles FFH- und SPA-Gebiete) umfangreiche Fördermittel für naturschutzgerechte Grünlandbewirtschaftung geflossen sein, trotzdem erfolgte eine Überweidung, die dazu führte, dass der Seggenrohrsängerbestand von 30 sM im Jahre 1988 auf 0 sM im Jahre 1998 sank und somit erlosch. Auch an der Flächenbewirtschaftung im NLP Unteres Odertal wurde Kritik geübt.

Am 09.03.2002 erfolgte auf Einladung der LAGS und NLP-Verwaltung in Schwedt eine Fach-und Problemdiskussion über ”Prozeß- und Artenschutzmaßnahmen im Nationalpark Unteres Odertal und in den Bandenburgischen Großschutzgebieten”, wo ebenfalls Schutz- und Ersatzmaßnahmen für den Seggenrohrsänger angesprochen wurden.

Auf Initiative von LUA-VSW fand am 21.01.2003 in der Verwaltung des NLP ”Unteres Odertal” eine Seggenrohrsängerberatung mit Vertretern des behördlichen und ehrenamtlichen Naturschutzes statt. Die Ergebnisse dieser Beratung wurden den zuständigen Stellen mitgeteilt und in den vorliegenden Aktionsplan eingearbeitet. 

Zu einer weiteren Seggenrohrsängerberatung trafen sich Vertreter der NLP-Verwaltung, von LUA-VSW und der LAGS am 04.06.2003 in Criewen, um einen einheitlichen Standpunkt zum Seggenrohrsängerschutz zu erarbeiten. 

Bei allen Beratungen und den ausführlichen Diskussionen kam zum Ausdruck, dass sowohl ein noch beachtlicher Forschungsbedarf,  als auch ein sofortiger Handlungsbedarf zur Sicherung der Seggenrohrsänger-Brutplätze  besteht.

Neben der Wahrnehmung der behördlichen Verantwortung soll dabei auf das Wissen von Praktikern und Experten nicht verzichtet werden.

Obwohl der Seggenrohrsänger- Brutbestand gegenwärtig in Deutschland sehr klein ist, waren die Möglichkeiten seiner Rettung nie so hoch wie heute! Wie erklärt sich dieser Widerspruch ?
1.
Alle besiedelten und zu entwickelnde Lebensräume liegen innerhalb von NSG. Sie besitzen also den höchsten Schutzstatus.

2.
Ein großer Teil der Flächen befindet sich außerdem im Besitz der öffentlichen Hand und der Naturschutzverbände.

3.
Meliorationsmaßnahmen  werden in den geeigneten Gebieten nicht mehr durchgeführt. Es hat teilweise eine Wiedervernässung eingesetzt, die zur Verbesserung des Landschaftswasserhaushalts und somit zur Biotopgestaltung die Grundvoraussetzung bildet.

4.
Alle in Brandenburg geeigneten Seggenrohrsänger-Flächen werden für die landwirtschaftliche Produktion und somit für die Ernährung der hier lebenden Bevölkerung nicht dringend benötigt.

Darüber hinaus hat das Seggenrohrsänger-Management im NLP Hortobagy / Ungarn  gezeigt, dass es möglich ist, einen kleinen Bestand nicht nur zu erhalten, sondern auf ein Vielfaches zu steigern  (1971 19 sM., 1997 586 sM, KOVÁCS & VÈGVÀRI 1999). Dieses Beispiel sollte uns Mut machen, im einzigen Brutgebiet Deutschlands, dem NLP Unteres Odertal, ein Schutzgebiet für den Seggenrohrsänger einzurichten. 

Obwohl die in den Punkten 1. bis 4. genannten Rahmenbedingungen objektiv gegeben sind, führen subjektive Faktoren, wie zu schnelles Ableiten des Oberflächenwassers von überstauten Flächen und anschließende Grünlandnutzung nach wie vor zur Habitatverschlechterung und zu Brutverlusten! 

2.
Grundlagen

2.1
Verbreitung und Bestand in der 1. Hälfte des 20.Jahrhunderts
Viele Luchgebiete Brandenburgs mögen Ende des 19. Jahrhunderts so ähnlich ausgesehen haben wie die Seggensümpfe an Narew und Biebrza im Nordosten Polens in den 1970er Jahren. Die unregelmäßige extensive Bewirtschaftung dieser Gebiete dürfte ebenfalls vergleichbar gewesen sein. Sohns und Wawrzyniak hielten sich 1974 hier längere Zeit auf um brutökologische Daten vom Seggenrohrsänger zu sammeln und stellten fest, dass große Teilgebiete vom Seggenrohrsänger nicht, andere sehr dünn und in einigen Flächen mehr oder weniger stark ”geklumpt” von singenden Männchen besiedelt waren (WAWRZYNIAK & SOHNS 1977). Überträgt man diese Erkenntnisse auf die Verhältnisse Brandenburgs so dürfte schon zu jener Zeit eine sehr aufgesplittete Brutverbreitung mit unterschiedlich großen Beständen bestanden haben. SCHALOW (1919) vertrat anfänglich die Meinung, dass der Seggenrohrsänger nur vereinzelt und lokal in der Mark auftrete und nirgends häufiger gefunden werde, revidierte sich aber und schrieb. 

”Diese Ansicht ist durch die Beobachtungen HESSE`s aus neuster Zeit völlig widerlegt worden. Der Genannte bezeichnete ihn für das Havelgebiet als ”allverbreitetsten Brutvogel des Caricetums, als den typischen Luchrohrsänger”, der sich streng an die Riedvegetation hält. Er sagt von ihm: ”was nun aber den Binsenrohrsänger in unseren Luchgebieten noch besser zukommt, ist seine große Häufigkeit; seine Verbreitung erstreckt sich über die Bruchflächen dieser gesamten gewaltigen Luchgebiete, sei es im Havelländischen, sei es im Rhinluch. HESSE fand ihn ferner bei Neuruppin am 19.November 1909.” (SCHALOW 1919). Die Datumsangabe 19. November sprengt alle Brut- und Durchzugsdaten für Mitteleuropa und ist entweder falsch oder bezieht sich auf eine andere Vogelart. Geht man davon aus, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine umfangreiche Eiersammellei und Handel mit Vogeleiern betrieben wurde und Gelege schwer auffindbarer Arten wie z.B. von Rallen und Feldschwirlen in viel größerem Maße in Sammlungen zu finden sind, dann kommt man zur Überzeugung, dass der Seggenrohrsänger keinesfalls eine häufige Art war. SCHALOW (1919) macht nur Angaben von 13 Eiern. Im Vergleich dazu berichtet er von 100 Eiern des Schilfrohrsängers, die allein im Jahre 1874 bei Paulinenaue gesammelt wurden. Selbst Makatsch, der bis in hohe Alter selbst Eier sammelte und sammeln ließ und wohl die grösste Eiersammlung Deutschlands besaß, konnte nur auf 67 Seggenrohrsängereier hinweisen und schrieb ” diese sind nicht mit Sicherheit von denen des Schilfrohrsängers zu unterscheiden” (MAKATSCH 1976). So ist es aus heutiger Sicht nicht auszuschließen, dass sich selbst unter den gesammelten Seggenrohrsängereiern zahlreiche Schilfrohrsängereier verbergen. Bis Anfang der 1960er Jahre war über die Biologie des Seggenrohrsängers und seine Verbreitung wenig bekannt. Bestandsangaben lagen nicht vor. Nach vorsichtiger Schätzung könnte der Brutbestand in Brandenburg zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch 1.000 bis 1.500 Seggenrohrsänger betragen haben. Vielleicht lag er aber schon zu dieser Zeit weit darunter, wir wissen es nicht .

2.2
Verbreitung und Bestand in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts
Als Anfang der 1960er Jahre in der DDR die Zwangskollektivierung in der Landwirtschaft einsetzte, wurde gleichzeitig damit begonnen Meliorationsgenossenschaften und Meliorationskombinate aufzubauen. Zunächst wurden landesweit groß angelegte Entwässerungsmaßnahmen eingeleitet und somit die bis dahin verschont gebliebenen oder schwach entwässerten Luchgebiete Brandenburgs stark entwässert. Das führte zur Vernichtung der meisten Seggenrohrsängerbrutplätze in Ostdeutschland. WAWRZYNIAK & SOHNS (1977)  haben den katastrophalen Rückgang der Brutverbreitung des Seggenrohrsängers für den Zeitraum von 1950-1974 eindrucksvoll dargestellt der hier wiedergegeben werden soll (Anlage 2). 

Am Rietzer See ist das danach westlichste Brutvorkommen der Art 1979 erloschen. Damit verblieb in Brandenburg nur noch ein regelmäßig besetztes Brutgebiet im Unteren Odertal. DITTBERNER (1976, 1996) konnte hier zwischen 1966 und 1980 noch max. 50 sM antreffen. Durch meliorative und wasserbauliche Maßnahmen kam es auch hier zur Habitatsverschlechterung und zu einem Bestandsrückgang (DITTBERNER  1976,1996). Zu ähnlichen Einschätzungen gelangte auch Sadlik (Anlage 4). 

2.2.1
Verbreitung und Bestand nach 1990
Seit 1990 setzte eine leichte Bestandszunahme auf 20-30 sM ein (DITTBERNER 1996). WAWRZYNIAK & SOHNS (in ABBO 2002) stellten die Bestandsentwicklung im Unteren Odertal zusammen, 2002 und 2003 erfolgten durch Synchronzählungen Ergänzungen und neue Sichtweisen zur Bestandsermittlung. 

Tab.1     Bestandserfassung des Seggenrohrsängers im NLP Unteres Odertal 1993-2003

Jahr
singende Männchen
Quelle, Erfasser

1993
20
D.Krummholz, W. Dittberner

1994
27
D.Krummholz, W. Dittberner

1995
  6 (auf 85 ha)
D. Krummholz (DDA-Monitoring)


34 (insgesamt)
W. Dittberner (1996)

1996
35
J. Sadlik, H.-J. Haferland, D. Krummholz, W. Dittberner

1997
25
J. Sadlik u.a.

1998
11
OAG Uckermark

1999
13
OAG Uckermark

2000
16 (7 imJuni)
J. Sadlik u.a. (A. Helmecke)

2001
13 (4) 8 im Mai/Juni
J. Sadlik. u.a. (Synchronzählung 5. 05.) Bellebaum/Helmecke

2002
15 (4)
J. Sadlik u.a.  (Synchronzählung 25.05)

2003
 7-8 (5)
H.-J. Haferland u.a. (Synchronzählung 30.05.)

Kritische Anmerkung zur Tabelle 1. 

Bei den Bestandserfassungen, die jährlich über einen längeren Zeitraum und  durch verschiedene Ornithologen erfolgten, sind Doppelzählungen nicht auszuschließen. Einmal bilden Seggenrohrsänger keine festen Reviere und  zum Anderen erfolgen während der Fortpflanzungszeit Umsiedlungen (SOHNS & WAWRZYNIAK 1973). Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Bestand der durch Gesang erfassten Männchen schon in den 1990er Jahren niedriger war als er sich hier widerspiegelt. 

Erstmals erfolgte am 25.05.2001 auf Einladung der Nationalparkverwaltung und in Abstimmung mit der Staatlichen Vogelschutzwarte eine Synchronzählung der sM. Ab 19.00 Uhr wurde in Polder A, B und 10 der Bestand erfasst. Bei sonnigem und fast windstillem Wetter waren die Erfassungsbedingungen in den Abendstunden optimal. 

SADLIK (2001 briefl.) hält den Termin für die Synchronzählung zu früh, ”weil nach Erfahrungswerten 50-60% der Reviere von sM erst im Juni eingenommen werden”. 

Umsiedlungen, wie sie SOHNS & WAWRZYNIK (1973) am Rietzer See während der Brutzeit anhand farbberingter Altvögel eindeutig belegen konnten, dürften jedoch auch im Unteren Odertal regelmäßig vorkommen. DITTBERNER & DITTBERNER (1976) geben für dieses Gebiet Anfang der 1970er Jahre als alljährliche Ankunft  die erste Maidekade und für den vollständigen Bestand  das letzte Monatsdrittel an. Bereits am 01.06.1974 konnten hier Sohns und Wawrzyniak ein Seggenrohrsängernest mit 5 Jungen finden.  Bei den späten Nachweisen von Seggenrohrsänger-Männchen in den deutschen Oderpoldern handelt es sich mit grösster Wahrscheinlichkeit um Vögel, die durch Wiesenmahd oder ungünstige ökologische Verhältnisse ihre Brutplätze an anderen Stellen bereits aufgeben mussten. Die jährliche Bestandserfassung durch Synchronzählungen sollte deshalb unbedingt Ende Mai beibehalten und im Juni wiederholt werden. 

Die Bestandserfassungen aus den Jahren vor 2000 und 2001 zeigen, dass offensichtlich noch sM aus dem Juli in die Gesamtbestände eingerechnet wurden. Es ist auch nicht auszuschließen, dass Doppelzählungen durch das Addieren der Zählungen unterschiedlicher Zähler erfolgten.

3.
Gefährdungsursachen
Gegenwärtig lassen sich mehrere Gefährdungsursachen für den weiteren Rückgang des Seggenrohrsängers erkennen.

3.1 Melioration und Zerstörung geeigneter Lebensräume. 

Die Zerstörung der Habitate erfolgt in Osteuropa durch Entwässerung und Torfabbau. Im verbliebenen Kerngebiet der Verbreitung des Seggenrohrsängers, in den ukrainisch-weißrussischen Polessje (”Pripjetsümpfe”) sowie in den angrenzenden Gebieten Polens ist ein flächenhafter Rückgang von intakten Niedermooren um 80-90 % innerhalb der letzten 30 Jahre zu verzeichnen (FLADE 1999). In Brandenburg erfolgt gegenwärtig ein noch   zu frühes und zu schnelles Abpumpen flach überstauter Feuchtwiesen an vielen Stellen der Oder und der Havel. Hier wurden und werden Kompromisse zu Gunsten der Landwirte und entgegen der Forderungen der Fischer, der Ökologen und des Naturschutzes eingegangen. Die Landwirte können sich deshalb durchsetzen, weil sie die entsprechenden Flächen besitzen oder in Pacht haben und für die Beweidung  bzw. Heugewinnung nutzen. Deshalb ist eine Anpassung der Landnutzung an die Schutzerfordernisse dringend geboten (MAMMEN et.al. im Druck). Bei der Flächenbewirtschaftung geeigneter aber nicht besiedelter Teilflächen darf es jedoch nicht zur Vernichtung von Habitatstrukturen kommen (Abb. 3). Bei der Besichtigung von Seggenrohrsänger-Siedlungsflächen (ca. 100 ha) bei Krajnik / Polen am 31.05. und 01.06.2003 fiel auf, dass in der Seggenfläche ein auffallend hoher Anteil an Gemeinem Rispengras (Poa trivialis) (Abb. C) vorhanden war. G.Kiljan (mdl.) teilte mit, dass die Bauern im März 2003 die Flächen abgeflämmt hatten. Offensichtlich wurde das Rispengras durch das Flämmen gefördert. Die Habitatsbedingungen hatten sich gegenüber 2002 für den Seggenrohrsänger verschlechtert, dennoch war die Anzahl der singenden Männchen annähernd konstant. Der Meinung von H. Wawrzyniak (mdl.), dass zum einen beim Seggenrohrsänger eine große Gebietstreue herrscht und zum anderen geeignete Habitate auch auf polnischer Seite der Oder mangeln, kann nur zugestimmt werden. Die gemeinsame polnisch-deutsche Suchaktion am 31.05.2003 unter Leitung von  M. Migdalska  im Landschaftschutzpark ”Dolnia dolnej Odry” brachte das deutlich zum Ausdruck. Die Herrichtung und landwirtschaftliche Nutzung von besiedelten Seggenrohrsänger-Habitaten auf der polnischen Seite der Oder gefährdet auch dort die wenigen Vorkommen des Seggenrohrsängers. Eine enge deutsch-polnische Zusammenarbeit beim Seggenrohrsänger-Schutz wäre sehr wünschenswert (Anlage 7). 

3.2 Frühere Bewirtschaftung und Auflassung von Flächen

Offensichtlich konnten sich fast reine Seggensümpfe (Abb. 1) nur durch flache und meist ganzjährige Überflutungen von Flüssen und Seen herausbilden. Die Bewirtschaftung von Seggenflächen erfolgte in Brandenburg bis Ende der 1950er Jahre durch manuelle Schwerstarbeit. Die flach überstauten Seggenwiesen wurden mit der Sense in Handarbeit gemäht. Das Mähgut wurde zur Abtrocknung auf die Bülten gelegt und anschließend auf dem Rücken herausgetragen. Wurden Pferdegespanne in das Sumpfland gefahren, erhielten die Pferde tellerartige ”Lederschuhe” angezogen, um ein Versacken in den Untergrund zu verhindern. Diese Arbeiten erfolgten meist ab Mitte August und wurden erst nach der Getreideernte begonnen. Auch als Winterarbeit wurden die Flächen auf dem Eis abgestoßen und so von der Biomasse beräumt. Da die Bauern auf die Seggenflächen angewiesen waren, erfolgte eine einschürige Nutzung. Doch wurden auch im zeitigen Frühjahr Flächen abgebrannt, wenn man sie im Winter wegen fehlender Vereisung nicht abstoßen konnte, um sie bewirtschaftbar zu halten. Sohns und Wawrzyniak konnten bei ihrem 1. Aufenthalt in den ostpolnischen Seggensümpfen im Juni 1974 auch zahlreiche Heureuter, weit entfernt von Fahrwegen finden, die auf einen winterlichen Abtransport über das Eis schließen ließen (WAWRZYNIAK & SOHNS 1977). Bei ihrem 2. Aufenthalt im Mai 1991 mussten sie feststellen, dass weite Seggenflächen von der Bewirtschaftung aufgelassen waren und eine starke Verbuschung durch Birken und Erlen zeigten. Wo einst Seggenrohrsänger sangen, waren gegebenenfalls noch Schilfrohrsänger zu vernehmen. 

Bültenreiche Seggenwiesen können mit der heutigen Technik nicht bewirtschaftet werden. Innerhalb des landwirtschaftlichen Produktionsprozesses ist die Nutzung von flach überstauten Moorflächen zu arbeitsaufwendig und zu kostenintensiv, die sauren Seggengräser wurden schon früher überwiegend als Einstreu genutzt und haben nur einen geringen Futterwert, so dass mit der Auflassung weiterer Nassflächen gerechnet werden muß. Sohns und Wawrzyniak konnten jedoch zahlreiche Bruten in Teilflächen am Rietzer See finden, die wenigstens 10 Jahre lang nicht bewirtschaftet waren. Die Verfilzung hielt sich durch hohe Überstauung im zeitigen Frühjahr in Grenzen, da die im Wasser liegenden Seggenhalme vermoort waren (Abb. 3b) Letztendlich musste der Seggenrohrsänger über Jahrtausende ohne menschliches Zutun geeignete Lebensräume finden. Stehen die eigentlichen Bruthabitate zur Ankunft der Seggenrohrsänger, Anfang Mai, noch hoch unter Wasser, werden auch im Randbereich intensiver bewirtschafte Wiesenflächen besiedelt (DITTBERNER & DITTBERNER 1976, WAWRZYNIAK & SOHNS 1977). In diesen Flächen dürften die Brutverluste durch die maschinelle Mahd im Juni für alle Wiesenvögel bei 100 % liegen. Benötigte ein Bauer Anfang der 1960er Jahre für die Mahd von 10 ha mit Trecker und Mähwerk bei einer Arbeitsgeschwindigkeit von 3 km/h noch etwa 3 Tage, so wird die gleiche Fläche gegenwärtig in 1,5 Stunden gemäht. Große Flächen von über 100 ha fallen an einem Tag! Zu planende Habitatgestaltungsmaßnahmen sind deshalb so zu gestalten, dass mit einem Minimalaufwand für längere Zeiträume geeignete Lebensräume erhalten werden können. 

.

3.3
Gefährdung der Rastgebiete 

Einzelne Männchen verlassen offensichtlich schon Ende Juni / Anfang Juli die Brutgebiete (WAWRZYNIAK & SOHNS in ABBO 2002). Das kann durchaus dazu führen, dass es an einer anderen, der Art entsprechend günstigeren Stelle, zu einer weiteren Brut kommt. Durch Beringungen ist belegt, dass im Sommer / Herbst ein Breitfrontzug über das Binnenland von Osten nach Westen erfolgt. Gezielte Fänge und Beringungen von Seggenrohrsängern sind in den letzten Jahrzehnten in Brandenburg nicht erfolgt. Die nachfolgende Tabelle aus WAWRZYNIAK & SOHNS in ABBO 2002 (geändert), zeigt die Wegzugzeit der in Brandenburg rastenden Seggenrohrsänger an. 

Tab. 2:
Beringungen von Seggenrohrsängern auf dem Herbstzug in Brandenburg 


(Quelle: Beringungszentrale Hiddensee)

Datum
Beringungsort
Anzahl / Alter / Geschlecht
Beringer

10.9.77     Rietzer See/PM
1
dj.

H. Wawrzyniak

11.8.78     Rietzer See
1
dj.

G. Sohns

18.8.78     Rietzer See
1
dj.

G. Sohns

11.9.86
Rietzer See
1
dj.

H. Wawrzyniak

30.7.88
Sawall/LOS
1
ad.
M
H. Haupt

01.8.88
Sawall
2
ad.
M
H. Haupt

09.8.89
Sawall
1
ad.
M
H. Haupt

29.7.92
Rietzer See
1
dj.

G. Sohns

25.9.93
Rietzer See
1
dj.

G. Sohns

03.8.93
Sawall
1
dj.

H. Haupt

27.8.94
Sawall
1
dj.

H. Haupt

03.8.95
Sawall
1
dj.

H. Haupt

03.8.95    Sawall
1
ad.
M
H. Haupt

07.8.95
Sawall
1
dj.

H. Haupt

03.8.96
Sawall
1
dj.

H. Haupt

04.8.96
Sawall
1
dj.

H. Haupt

15.8.98
Sawall
1
dj.

H. Haupt

24.9.98
Gülper See/HVL
1
Fgl.

J.-J. Seeger

18.7.99    Sawall
1
dj.

H. Haupt

28.8.99    Lübben/LDS
1
dj.

T. Noah 



24.7.00    Rietzer See
1
ad.
W
T. Dürr

04.8.01    Sawall
1
dj.

H. Haupt

29.7.02    Sawall
2
dj.

H. Haupt

Die Seggenrohrsänger wurden jeweils in Schilfgebieten gefangen, die an Wiesen grenzten. Derartige Lebensräume finden sich in Brandenburg in großer Zahl, so dass es hier an Durchzugshabitaten nicht mangeln dürfte. In Südwesteuropa könnte es jedoch durchaus zu Engpässen kommen. Aus Spanien wird erst seit Neustem von Seggenrohrsängerberingungen in den Lagunen La Nava und Bosada berichtet (GLOBAL NATURE FUND 2000). Im Herbst 2000 wurden dort 195 Seggenrohrsänger beringt. An gleicher Stelle wurden im Juli und August 2001 106 Seggenrohrsänger beringt. THIELCKE (2001) berichtet, dass vor 10 Jahren die Steppenseen in der Nähe von Palencia in Nordwestspanien, die eine Größe von 5.000 ha einnahmen, vollständig trockengelegt waren und gegenwärtig wieder 380 ha zeitweise unter Wasser stehen. Angesichts dieser neusten Erkenntnisse kann man nicht ausschließen, dass Bestandsschwankungen in den Brutgebieten von jährlich bis zu 50 % gegenüber dem Vorjahresbestand nicht nur auf ökologische Veränderungen in den Brutgebieten, sondern auch auf dramatische Verschlechterung in Durchzugs- und Überwinterungsgebieten zurückzuführen sind. An diesem Beispiel zeigt es sich wieder sehr deutlich, dass gerade die Feuchtgebiete für die Erhaltung der Artenmannigfaltigkeit eine große Bedeutung haben. Das Schutzgebietssystem NATURA 2000 muss deshalb EU-weit mit viel größerer Konsequenz fachlich und ökonomisch gefördert werden. 

3.4
Weitere Gefährdungen
Schon durch das Bekanntwerden der brutökologischen Untersuchungen an einer Seggenrohrsängerpopulation am Rietzer See (HEISE 1970a; 1970 b; 1974; SCHUMMER et al. 1971, SOHNS & WAWRZYNIAK 1973, WAWRZYNIAK & SOHNS 1970; 1974; 1977) wurde deutlich, dass die Begierde einiger Leute nach der ”Rarität Seggenrohrsänger” weit über das Verständnis der Bestandserhaltung hinausging. Des öfteren wurden fremde Leute mitten in den Seggengebieten angetroffen. Makatsch schrieb in einem Brief am 19.02.1972 an einen berüchtigten Eierdieb: 

”Für das kommende Frühjahr empfehle ich Ihnen, sich doch einmal in Brandenburg mit dem Seggenrohrsänger zu befassen. Authentische Gelege sind nicht häufig in den Sammlungen, da die Eier mit denen des Schilfrohrsängers verwechselt werden können. Im ”Falke” sind doch ab und zu mal Beiträge erschienen, dadurch haben Sie doch schon einige Hinweise.” 

An dieselbe Person schrieb Makatsch am 29.06.1974 unter der Überschrift ”Oologen aller Länder, vereinigt Euch!”:  

”Und dann haben Sie Acrocephalus paludicola gefunden, alle Achtung. Ist es wirklich einer? Haben Sie den Vogel am Nest gesehen? Eier von Seggen- und Schilfrohrsänger sind kaum zu unterscheiden.” 

Erst die kürzliche Aufdeckung und Beschlagnahmung von illegalen, groß angelegten Eiersammlungen hat gezeigt, dass hier nach wie vor ein ”Markt” besteht.

Auch die Mitteilung jeder Sichtbeobachtung im Internet (z.B. im GermanBirdNet), die zu einer Frequentierung des Brutgebietes durch zusätzliche Beobachter führt, kann für den kleinen Brutbestand einer so sensiblen Vogelart, wie dem Seggenrohrsänger, zur Bestandsauslöschung führen. 

Selbst auf wissenschaftlich gut gemeinten Ehrgeiz, der verbunden ist mit Brutplatzkontrollen, Nestkontrollen, Nestlingsberingungen oder anderweitigen Untersuchungen muss verzichtet werden. 

Keinesfalls dürfen in Brutgebieten und potentiellen Lebensräumen zusätzliche Wege, Straßen und oberirdische Leitungen errichtet werden oder Baum- und Strauchanpflanzungen erfolgen. Derartige Strukturen ermöglichen es, dass zusätzliche Prädatoren und Störfaktoren auftreten können. 

4.
Schutzkonzeption
4.1
Schutzstatus
In der Vogelschutzrichtline vom 2. April 1979 (79/409/EWG) wird der Seggenrohrsänger in Anhang I aufgeführt. Nach Bundesnaturschutzgesetz und Bundesartenschutzverordnung zählt der Seggenrohrsänger zu den ”streng geschützten Tierarten”. Er besitzt den höchsten Schutzstatus und ist somit, mit der ebenfalls vom Aussterben bedrohten Großtrappe (Otis tarda) gleichzusetzen.

Der Seggenrohrsänger gilt nach COLLAR et al. (1994) und BirdLife International (2000) als weltweit bedrohte Art und findet sich in der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands (BAUER et al. 2002) und in der Roten Liste und der Liste der Brutvögel des Landes Brandenburg (DÜRR et al. 1997) in der Kategorie I (vom Aussterben bedroht) wieder. 

4.2
Schutzstrategie
Die Entwicklung einer Schutzstrategie für den Seggenrohrsänger sollte in Brandenburg von folgenden Gedanken getragen werden: 

1.
Als Ausgangsbasis für die Bestandsentwicklung und Ausbreitung der Art steht nur das Vorkommen im Unteren Odertal zur Verfügung. Hier gilt es die Lebensraumbedingungen für den Seggenrohrsänger zu erhalten und zu verbessern, Störfaktoren zu erkennen und abzubauen. 


Da die kleinen Vorkommen auf deutscher Seite mit den höheren Beständen auf polnischer Seite in Verbindung stehen, macht sich eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den polnischen Naturschutzbehörden und Naturschutzorganisationen unbedingt erforderlich. Am 1. Juni 2002 erfolgte eine erste Begegung und die Besichtigung polnischer Flächen sowie eine polnisch-deutsche Synchronzählung im Unteren Odertal bei Gryfino / Krajnik.

2.
In den Luchgebieten Brandenburgs, die einst vom Seggenrohrsänger besiedelt waren, sollten Bedingungen geschaffen werden, die es der Art erlauben, diese Gebiete wieder oder neu zu besiedeln (Seggenrohrsänger-Entwicklungsgebiete). Vorrang sollten dabei Flächen haben, die eine Mindestgröße von über 50 ha haben, die langzeitig flach überstaut werden können und die sich im Eigentum des Landes oder von Naturschutzverbänden befinden. Der geplante Flächenaufkauf des NABU für die Fluss-Renaturierung an der Unteren Havel könnte auch für den Seggenrohrsänger eine große Chance darstllen. Es kommen jedoch auch kleinere Flächen in Frage, wenn sie innerhalb großräumiger extensiv oder ungenutzter Feuchtgebiete liegen.

3.
Im NLP Unteres Odertal ist vorerst auf weiterreichende wissenschaftliche Untersuchungen am Seggenrohrsänger, die verbunden sind mit Nestersuche, Kontrolle der Nester, Beringung der Nestjungen, Filmen und Fotografieren an den Nestern, zu verzichtet. Auch das Hinweisen auf die Brutplätze im Internet und in Werbematerialien sollte unterbleiben. 

4.3 Schutz-, Erhaltungs- und Entwicklungsziele

· Erhalt unzerschnittener und störungsarmer Lebensräume des Seggenrohrsängers in Brandenburg und darüber hinaus; 
· Schutz und großräumiger Erhalt der Lebensräume der Art im Vorkommensgebiet im Unteren Odertal; 
· Erhalt ehemaliger sowie potenziell geeigneter Lebensräume im gesamten Land Brandenburg, vor allem in den bis in die 1960er Jahre besiedelten Gebieten in der Unteren Havelniederung und am Rietzer See; 
· ökologische Verbesserung aktueller, früherer oder potenziell geeigneter Lebensräume, vor allem durch geringe Grünlandnutzung und hohe Grundwasserstände, Vermeidung oder Eindämmung von Störquellen sowie Schaffung von Niedermoorrenaturierungsflächen und von Teilflächen mit Nutzungsaufgabe; 
· Sicherung erfolgreicher Reproduktion durch absoluten Schutz der Nistplätze und Einstellung von Wirtschaftsmaßnahmne während der Brutzeit (25. April bis 15. August, besser bis 1. September); 
· Beendigung der Bestandsabnahme im verbliebenen Siedlungsgebiet im Unteren Odertal; 
· Stabilisierung und schrittweise Zunahme des Bestandes, Wiederbesiedlung verwaister Brutgebiete und allmähliche Arealerweiterung. 
4.3.1
Erhalt und Entwicklung der aktuellen Siedlungsgebiete im Unteren Odertal
Absolute Priorität muss dem einzigen verbliebenen Brutvorkommen in Deutschland im Unteren Odertal eingeräumt werden. Der Brutbestand dürfte mit den noch größeren Beständen bei Szczecin (Stettin) in Polen (rejon ujscia Odry) in Verbindung stehen, da es sich um ein Flusssystem handelt und die Bestände räumlich eng nebeneinander liegen. Anfang der 1990er Jahre wurde dort noch ein Bestand von 224 sM ermittelt (DYRCZ & CZERASZKIEWICZ 1993), der bis 1997 stabil blieb (Flade 1999). Nach Flade (in lit. 2003), beträgt der Gesamtbestand der sogenannten „pommerschen Population“ gegenwärtig nur noch 60-80 sM. Allerdings wird hier das Vorkommen bei Slonsk (Rozlewiska Warty) mit 21-23 sM 1997 (Flade 1999) nicht berücksichtigt. Nach dem polnischen Artenschutzplan von 2002 (Plan Dzialan na rzecz ochrony Wodniczki (Acrocephalus paludicola) w Polsce) soll am Unterlauf der Oder wieder ein Bestand von 250 „BP“ erreicht werden. 

Von entscheidender Bedeutung ist, dass das Wasserregime in den Poldern den ökologischen Ansprüchen des Seggenrohrsängers angepasst wird. Die Experten und die NLP-Leitung haben immer wieder darauf hingewiesen. Technisch sind dafür die Voraussetzungen gegeben, da im Odervorland funktionstüchtige Wehre und Schöpfwerke zur Verfügung stehen, außerdem befinden sich große Teilflächen des Brutgebietes im Besitz der öffentlichen Hand bzw. in Trägerschaft anerkannter Naturschutzverbände. Die wasserwirtschaftlichen Anlagen sind im Eigentum der staatlichen Umweltbehörde  (Landesumweltamt). Damit verfügt Brandenburg über gute Voraussetzungen ein Seggenrohrsängermanagement zu starten, das schon nach wenigen Jahren dazu beitragen könnte, den  Bestandsrückgang in eine positive Bestandsentwicklung umzukehren. Allerdings müssten sich die gegenwärtigen wasserwirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Nutzungsinteressen dem Seggenrohrsängermanagement anpassen. 

SADLIK (Jahresberichte) und HAFERLAND (mdl. und Protokolle) berichteten von ihren Einsätzen zum Schutz von Seggenrohrsängerbruten, die sie durch persönliche Abstimmungen mit den Landwirten vor dem Ausmähen bewahrten. Diese Aktivitäten haben dazu beigetragen, dass überhaupt noch in Deutschland Seggenrohrsänger brüten! Dennoch kam es zu Brutverlusten durch Bewirtschaftung (siehe 3.2.). HELMECKE et.al. (2002) nennen drei Gefahren für das Brutvorkommen im Unteren Odertal “Mahd oder Beweidung zur Brutzeit, Wegfall der Bewirtschaftung in den Totalreservatsflächen (werden bis 2010 eingerichtet), Wegfall wichtiger Brutplätze durch den geplanten Bau eines neuen Grenzüberganges.“ Mittel- und langfristig kann so ein Erlöschen des Brutbestandes an der Oder nicht verhindert werden. Bei den gemeinsamen Zählungen der sM am 01.06.2002 (MIGDALSKA briefl. 2002) und am 31.05.2003 bei  Krajnik/Gryfino mussten die Teilnehmer zur Kenntnis nehmen, dass im Siedlungsgebiet der Seggenrohrsänger bereits mit der Grasmahd begonnen worden war (Abb. D). Da zu dieser Zeit erst etwa 20 % der vom Seggenrohrsänger besiedelten Fläche gemäht war, dürften erst wenige Bruten ausgemäht worden sein. Das Beispiel zeigt aber ganz deutlich, dass auch auf polnischer Seite die Brutbestände des Seggenrohrsängers durch Bewirtschaftung der Flächen ausgedünnt werden. Durch Synchronzählungen lässt sich zwar die Anzahl der Männchen recht gut ermitteln, jedoch die sehr zerstreut siedelnden Weibchen bleiben meist unentdeckt oder werden nur durch Zufall (beim Auffliegen vom Nest oder beim Füttern der Jungen) gefunden. Sind zu dieser Zeit schon Mäharbeiten im Gange, reicht die Zeit zur Einleitung umfangreicher Schutzmaßnahmen meist nicht mehr aus. Die gegenwärtige Praxis, bei wirtschaftlicher Nutzung von Seggenrohrsängerhabitaten auf denselben Flächen gleichzeitig die Seggenrohrsängerbeständen zu erhalten, führt unwiderruflich in eine Sackgasse. Bereits DITTBERNER & DITTBERNER (1976) beschrieben die Situation im Unteren Odertal von Ende der 1960er bis Mitte der 1970er Jahre wie folgt: 

”Der Brutverlauf wird in sehr starkem Maße von der jährlichen Bewirtschaftungsweise beeinflußt. In Jahren mit langanhaltender Flutung und stagnierendem Wasser bis in den Sommer (z.B. 1968, 1969,1971) wurde das Bruthabitat meist nicht vor Juli gemäht, und große Wiesenpartien gänzlich verschont. In den letzten drei Jahren (1972-1974) wurde ein beträchtlicher Teil der Bruten im Juni durch intensive Grasmahd vernichtet.” 

Der Bestandsrückgang lässt sich also nicht ausschließlich auf die Lebensraumzerstörung zurückführen, sondern auch auf die Veränderung in der Nutzung (grössere Schläge, frühe Mahd im Mai und Juni, hohe Arbeitgeschwindigkeit der Maschinen). 

Wieso lassen sich Landnutzung und Seggenrohrsängerschutz nicht miteinander vereinbaren? 
DITTBERNER (1996), HELMECKE et.al. (2002), SCHÄFFER & SCHÄFFER (1999), WAWRZYNIAK & SOHNS (1977), WAWRZYNIAK (2001) und SELLIN (briefl.) berichten vom Niedergang von Seggenrohrsängerbrutbeständen in Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern. In allen Fällen wurden die Teilpopulationen durch landwirtschaftliche Nutzungen aufgerieben. Die Landwirtschaft in den hochentwickelten Ländern Europas produziert mit hochleistungsfähigen Maschinen, wenigen Arbeitskräften und hohen Tierbeständen. Arbeitsspitzen in den Frühlings- und Sommermonaten werden z..T. durch Nachtarbeit ergänzt und es erfolgen durch Witterungsbedingungen ganz kurzfristige Arbeitsverlagerungen. Umweltprogramme wie z.B. KULAP oder VERTRAGSNATURSCHUTZ wirken sich nur zum Teil positiv auf  den Seggenrohrsängerschutz aus. Der erste Mahdtermin erfolgt auf großen Flächen bereits Anfang oder Mitte Juni, in einer Zeit wo die Seggenrohrsänger ihre Vollgelege bebrüten oder Junge füttern. Teilabschnitte werden durch Managementmaßnahmen im NLP Unteres Odertal gesichert, dann aber meist ab Mitte Juli und spätestens im August für die Nutzung freigegeben. Da ein großer Teil der Seggenrohrsänger Nachgelege tätigt und im Juli / August eine 2. Brut beginnt, fallen diese Flächen für erfolgreiche 2. Bruten aus. Zu dieser Zeit gibt es auch kaum noch geeignete Habitate, in die die Seggenrohrsänger erneut umsiedeln könnten. Eine regelmäßige Mahd verhindert zwar eine rasche Verbuschung und Verschilfung der Flächen und erhält so ein Grundhabitat, doch durch die maschinelle Mahd werden die Strukturen (Herausbildung von Seggenbülten, Knickschicht aus trockenen Gräsern) vernichtet.

Zur Anlage der Nester ist ein gewisser Anteil von Bülten und trocken Gräsern wichtig. In den ostpolnischen Brutgebieten an der Biebrza werden die Nester in den aus dem Wasser ragenden Seggenbülten unter einem Schutzdach trockener und grüner Seggen angelegt. Hier gab es keine Abweichungen zu den ehemaligen Brutplätzen am Rietzer See bei Brandenburg (Abb. 1a). Ansteigende Wasserstände durch im Mai und Juni auftretende ausgiebige Niederschläge können den höher gelegenen Nestern nichts anhaben. Werden jedoch Seggenbülten abgemäht oder die Seggenrohrsänger siedeln in “gepflegte”Wirtschaftswiesen um, kommt es zur Anlage von Bodennesten und somit zu zusätzlichen Gefährdungen bei Vernässung und durch Prädatoren (WAWRZYNIAK 2001). Weder im KULAP noch im VERTRAGSNATURSCHUTZ ist es möglich, Teilflächen von der jährlichen Mahd herauszunehmen, um eben die oben beschriebenen Strukturen zu erhalten. Die Landwirte müssten in diesem Fall die Teilflächen herausrechnen und würden hierfür keine Vergütung erhalten. Ganzjährig flach überstaute Flächen können durch die Landwirte nicht bewirtschaftet werden. Die Herauszögerung der Mahd bis zum Abschluss der Brutzeit 15. August (ideal 1. September) wird auf “Nutzflächen” durch Landwirtschaftsbetriebe selten akzeptiert – oder ist nur durch die Zahlung von Ertragsausfällen möglich. 

Pflege statt Nutzung
Eine effektive Nutzung von besiedelten Seggenrohrsängerlebensräumen bietet auch unter dem Gesichtspunkt der extensiven und geförderten Grünlandbewirtschaftung keine Alternative. Alle Seggenrohrsängerbrutbestände Westeuropas wurden durch Melioration und Landnutzung vernichtet und dieser Trend setzt sich nach Osteuropa fort (bei Krajnik / Gryfino in Polen waren Anfang Juni 2002/03 innerhalb der vom Seggenrohrsänger besiedelten Flächen schon Mäharbeiten im Gange). Im NLP Puzsta / Hortobagy südlich von Nagyvan (Ungarn) beweideten Rinderherden in der 1. Junidekade 2002 die wenigen in der Puszta verbliebenen Feuchtflächen. 

Bei Krajnik hatten die Bauern im März 2003 in den Seggenflächen Feuer gelegt (KILJAN 2003 mdl.), um diese Flächen für eine bessere Nutzung herzurichten. In den zu dieser Zeit noch nassen Wiesen konnte durch das Feuer allerdings nur ein Teil des alten Grases abbrennen. Das führte zu keinem Rückgang des Bestandes gegenüber dem Jahr 2002. An der Biebrza konnten Sohns & Wawrzyniak im Jahre 1974 feststellen (WAWRZYNIAK & SOHNS 1977), dass in einer im Jahr zuvor gemähten, flach überstauten Seggenwiese eine deutlich höhere Siedlungsdichte zu verzeichnen war als in langjährig ungenutzten Abschnitten. Allerdings waren zu jener Zeit nur Schnitter mit Handsensen zu Gange. 1991 war eine derartige landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr festzustellen. 

Eine gelegentliche Nutzung der Seggenrohrsängerbrutgebiete außerhalb der Fortpflanzungszeit (1. September - 25. April) auf nicht landwirtschaftlicher Nutzfläche durch Mahd oder Beweidung sollte als Landschaftspflege honoriert werden. 

Offensichtlich nutzt der Seggenrohrsänger in den Flusstälern besonders die Abschnitte, die durch die Flüsse regelmäßig flach überstaut werden und sich zu niedrig wachsenden Seggenrieden oder zu Mischgesellschaften mit einem hohen Anteil an Seggen herausgebildet haben. Da zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Bauern noch frisches Schilf verfütterten, wurde das Schilf zurückgedrängt und die Seggen konnten sich ausbreiteten. In nicht oder nur gelegentlich genutzten Seggensümpfen (besonders in Jahren mit hohen Wasserständen), wurde und wird ein großer Teil der abgestorbenen Biomasse vermoort oder von den Flüssen ausgespült. Menschliche Aktivitäten wie Mahd per Sense, Beweidung, Feuer oder künstliche Überstauungen könnten deshalb eine ähnliche Lebensraumgestaltung bewirken und eine Ansiedlung hervorrufen. 

Fazit ist, eine landwirtschaftliche Nutzung muss sich für den Landwirt rechnen und mit dem ihm verfügbaren Maschinenpark realisieren lassen. Werden die Gräser für die Silage- oder Heugewinnung benötigt, wird bereits im Juni vor der Getreideernte versucht soviel wie möglich an Fläche zu mähen. Wird das dem Landwirt verwehrt, muss Ausgleich gezahlt werden. Liegen Pachten und Steuern auf den Flächen oder herrscht Futterknappheit, lässt sich ein wirksamer Seggenrohrsängerschutz kaum oder nur auf Teilflächen durch allergrößte Anstrengungen sowie jahrelange persönliche Kontakte mit den Landwirten verwirklichen. Stehen in einem Jahr keine EU- oder Landesmittel für die Landschaftspflege zur Verfügung, kann schon innerhalb eines Jahres der gesamte Seggenrohrsängerbrutbestand eines Gebietes durch Bewirtschaftung vernichtet werden. Deshalb muss eine Fläche, die in erster Linie dem Seggenrohrsängerschutz dient, aus der landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen werden und darf auch nicht an einen Landwirt verpachtet werden. In Ostpolen wurde Anfang der 1990er Jahre von PTOP das 1. Reservat zum Schutz des Seggenrohrsängers (Rezerwat Przyrody Wodniczka) ausgewiesen (Abb. E). 

Wie könnte ein wirksamer Schutz durch Pflege aussehen? 

Aus den Untersuchungen am Rietzer See wissen wir (WAWRZYNIAK & SOHNS 1977; WAWRZYNIAK 2001), dass in ganzjährig flach überstauten Seggenriedflächen Seggenrohrsänger über 10 Jahre brüteten, ohne dass eine landwirtschaftliche Nutzung oder Pflege der Flächen erfolgte. In den Jahren vor 1960 erfolgte eine individuelle unregelmäßige Nutzung nicht vor August. Die Seggenrohrsänger konnten somit zwei Bruten erfolgreich aufziehen. Erst im Zuge der Komplexmelioration in den 1970er Jahren, kam es zur Trockenlegung großer Teilflächen während der Brutzeit und das bewirkte ein sofortiges Umsiedeln der Männchen in bisher nicht besiedelte, noch feucht-nasse Wiesenabschnitte. Nach der 1. Brut folgten dann auch die Weibchen in die neuen Abschnitte. Diese Umsiedlungen, die durch Farbberingungen dokumentiert sind, zeigen uns, dass durch ganzjährige flache Überstauungen von Seggenflächen, die Seggenrohrsänger hier über die gesamte Brutzeit verbleiben, doch sobald sich die ökologischen Verhältnisse drastisch verändern, Ersatzlebensräume (Wirtschaftswiesen) besiedelt werden, wo sie keine Chance haben, ihre Bruten aufzuziehen. Wird eine landwirtschaftliche Nutzung derart eingeschränkt (keine Nutzung zwischen dem 1. Mai und 1. September), kann von einer Nutzung, wie sie im Sprachgebrauch der Landwirte verstanden wird, also keine Rede sein. Die einzigen Pflegmaßnahmen wären ein Schnitt ab Ende August / Anfang September oder das Abflämmen von Teilflächen oder eine längere Überstauung. Im Unteren Odertal sollte deshalb eine separate Fläche von wenigstens 100 ha für den Seggenrohrsängerschutz festgelegt und aus der landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen werden. Die Fläche muss frei von jeglichem Nutzungsdruck bleiben. Eine gesteuerte Pflege durch entgeltliche Nutzung wäre jedoch denkbar (Abb. B). Auf diese Weise wären die gesellschaftlichen Aufwendungen sehr gering. Hierfür wurde bereits 2001 der Polder 5/6 in Augenschein genommen und auch das Garzer Bruch wurde dafür in Erwägung gezogen (BMU 2002). Die grössten Erfolgschancen für eine positive Bestandsentwicklung innerhalb des NLP Unteres Odertal liegen jedoch in den Poldergebieten 10 und B. Vergleicht man die Karte von DITTBERNER & DITTBERNER (1976), (Anlage 5), also die Gesangsplätze von 1966-1974 mit den von Sadlik erstellten Karten bis 2002, so wird ersichtlich, dass die Seggenrohrsänger in diesen beiden Poldern (Anlage 6) seit 1966 siedeln! Es sollte deshalb nochmals geprüft werden, wie in diesen Poldern Habitatverbesserungen auf Teilflächen erreicht werden können und wie der Nutzungsdruck reduziert werden kann (Abb. A). Derartige Flächen könnten wie Totalresevatsflächen behandelt werden (allerdings mit der Option einer gelegentlichen Pflege). Eine Finanzierung aus dem Gewässerrandstreifenprojekt ist zu prüfen.

4.3.2
Entwicklung potentieller Wiederbesiedlungsgebiete und Eignungsräume

Im Bericht des BMU ”Erhaltungssituation und Schutz wandernder Tierarten in Deutschland” (Schrift zur 7. VSK Bonner Konvention und 2. VSK AEWA vom 18.-27.Sept.2002, Bonn, Deutschland) wird die Forderung erhoben: 

”in Brandenburg sind mittel- bis langfristig in mindestens vier weiteren Gebieten, in denen die Art noch bis in die 70er Jahre Brutvogel war, jeweils auf großer Fläche (mindestens jeweils 500-1.000 ha), die Habitatansprüche des Seggenrohrsängers herzustellen.” 

Über die Umsetzung und Finanzierung dieser Forderung werden jedoch keine Aussagen getroffen. 

Ab Frühjahr 2002 wurden weiträumige Gebiete im Bereich der Havel, des Rhins und der Oder aufgesucht. Wie unter 4.2. im Punkt 2. dargelegt, handelt es sich um Flächen, die für eine natürliche Wiederansiedlung durch Seggenrohrsänger in Frage kämen. Dabei wurde nur eine Gebietskulisse ausgesucht, in der bis vor etwa 50 Jahren noch Brutvorkommen oder gelegentliche Sichtbeobachtungen von Seggenrohrsängern aus der Brutzeit vorlagen. Alle Teilflächen lagen allerdings weit unter 500 ha. Die hier vorgelegte Gebietskulisse ist als eine vorläufige Gebietskulisse zu betrachten. Viele Gebiete wurden erstmals im Februar 2002 auf Eignung als Seggenrohrsängerlebensraum in Augenschein genommen und dann im Mai 2002 und 2003 nochmals überprüft. Im Februar und März 2002 standen die Flächen im Havelländischen Luch, am Gülper See, im Rhinluch, Kremmner Luch und am Pritzerber See so hoch unter Wasser, dass die Vegetationsstruktur nur sehr bedingt erkannt werden konnte. Für eine abschließende Beurteilung wurden deshalb dieselben Gebiete im Mai und Juni nochmals aufgesucht.  In enger Zusammenarbeit mit M. Flade (LAGS), J. Haferland (NLP Unteres Odertal), P. Haase (NP Westhavelland), N. Schneeweiß (LUA - Naturschutzstation Linum) und H. Wawrzyniak (Artbearbeiter) erfolgte die Auswahl und Besichtigung der hier vorgestellten Gebietskulisse. 
4.3.2.1
NSG Rietzer See

Der Rietzer See ist ein Havelnebensee und entwässert in die Havel etwa 5 km östlich der Stadt Brandenburg / an der Havel (Karte 1). 

Am Rietzer See befand sich über einen längeren Zeitraum eine recht stabile Brutpopulation, die bereits SCHUSTER (1926) für das Jahr 1924 nannte und die 1979 durch Entwässerungsmaßnahmen eine Habitatverschlechterung- und Verkleinerung erfuhr und erlosch.

”Zwar boten die vorhandenen Restflächen in Größe und Ausstattung durchaus genügend Raum für die zahlenmäßig kleine, aber durch eine gute Reproduktion und hohe Ortstreue charakterisierte Population, doch blieben nun kaum noch vergleichbar angemessene Ausweichmöglichkeiten bei ´von der Norm abweichenden´ zeitlich oder räumlich auftretenden ´Störfällen´.

Die nun mehr und häufiger in landwirtschaftlichen intensiver genutzten Wiesenabschnitten siedelnden Seggenrohrsänger erlitten in solchen Bereichen sowohl unmittelbare Verluste  durch die landwirtschaftlich bedingte Nutzung als auch indirekt dadurch verursachte Einbußen durch die für Prädatoren weit besser zugänglichen Bruten in solchen Fällen” schrieb WAWRZYNIAK (2001). Nach 1990 wurden ein Schöpfwerk abgeschaltet, die Rinderhaltung stark reduziert und große Teilflächen im nördlichen Bereich der Niederung nur extensiv durch Rinderhaltung und einschürige Mahd bewirtschaftet. Teilflächen wurden zeitweise nicht bewirtschaftet. Das einstige Seggenried südlich des Moorsees wurde bereits 1964 durch einen Deich vom Wasserregime des Rietzer Sees abgetrennt. Während die Seggenriedflächen unmittelbar am Südufer des Moorsees innerhalb von 30 Jahren zu 95 % verschilften, steht die größere eingepolderte Fläche seit 1991 ganzjährig 0,30 - 1,00 m unter Wasser. 

4.3.2.1.1
Lange Wiesen im NSG ”Rietzer See”
Die östlich vom Rietzer See (Moorsee) gelegenen Langen Wiesen (70 ha) gehören zu über 50 % dem Land und wurden über Vertragsnaturschutz und KULAP auf der Grundlage eines Pachtvertrages, der auf die Habitatansprüche des Seggenrohrsängers ausgerichtet ist, in einem für die Ansiedlung von Seggenrohrsängern relativ günstigen Zustand erhalten (siehe auch WAWRZYNIAK 2001). Folgende Maßnahmen sind erforderlich: 

Das noch vorhandene Seggenbültenried  ist  im Abstand von 2-3 Jahren zu mähen. Die Seggenbülten dürfen bei der Mahd nicht beschädigt werden (Abb. 3). Bei der Mahd sind Randstrukturen von wenigstens 20 % (ungemähte Bereiche) zur Anlage der Nester und als Gesangswarten zu erhalten (DÜRR & SOHNS 2001). Im Pachtvertrag mit dem Landwirtschaftsbetrieb wurde festgelegt, dass eine generelle Mahd erst nach dem 15. August erfolgen darf, jedoch auf Teilflächen nach naturschutzfachlicher Freigabe schon vor diesem Zeitpunkt möglich ist und dass Teilflächen von der Mahd herausgenommen werden können. 

Eignung als Seggenrohrsänger-Wiederbesiedlungsgebiet: Die Wiesen könnten durch einen verbesserten Pflegemodus (s.o.) durchaus als natürliches Wiederansiedlungsgebiet für Seggenrohrsänger gestaltet werden (Abb. 4). Sie sind jedoch vom Wasserstand im Rietzer See und somit vom Wasserstand der Havel abhängig.

4.3.2.1.2
Große Bruchwiesen und Jeseriger Wiesen, NSG-Erweiterungsfläche

Nach umfangreichen Meliorationsversuchen, Wiesenumbruch auf Teilflächen mit folgender Neuansaat, Nutzung als Intensivgrünland und Rinderweide bis Anfang der 1990er Jahre, setzte auf 186 ha infolge von Moorsackung, reduziertem Schöpfwerksbetrieb, unterlassener Grabenpflege und ungepflegter Stauvorrichtungen eine Wiedervernässung ein. Die Rinderbeweidung wurde stark reduziert und über 50% der Gesamtfläche wird nach 1995 nicht mehr oder sehr unregelmäßig bewirtschaftet (verstärkt nur im sehr trockenen August 2003 wegen Futterknappheit). In den Flächen breiten sich seit dieser Zeit wieder Seggen und Binsen aus und Teilflächen enthalten bis in den Juni Blänken (DÜRR & SOHNS 2001). Das Gebiet wird zunehmend vom Schilfrohrsänger besiedelt. Bis 1976 konnten in den Flächen jedoch Brutvorkommen des Seggenrohrsängers nachgewiesen werden (WAWRZYNIAK & SOHNS 1977). 

Eignung als Seggenrohrsänger-Wiederbesiedlungsgebiet: Für seine Wiederansiedlung sind hier gute Voraussetzungen gegeben (Abb. 6). Mit der Erarbeitung einer agrarstrukturellen Entwicklungsplanung (AEP) und des Erwerbs der Flächen wird eine Niedermoorrenaturierung mit ganzjähriger flacher Überstauung angestrebt. 

Folgende Voraussetzungen sind dafür gegeben:

· Die Flächen werden für die landwirtschaftliche Produktion nicht mehr oder nur zu einem geringen Teil (Pferdehaltung) benötigt;

· die Flächen liegen derart tief, dass ganzjährig eine Überstauung durch eine Verbindung zum Emster Kanal möglich wäre und Energiekosten für den Schöpfwerksbetrieb am Emster Kanal eingespart werden könnten; 

· Listen mit den Flurstücken und Listen der Eigentümer liegen in der Vogelschutzwarte vor. Ein Flächenerwerb für die Belange des Artenschutzes käme nicht nur dem Seggenrohrsänger zugute, sondern auch zahlreichen anderen Arten; 

· durch die jahrzehntelange Betreuung des NSG Rietzer See, durch die Außenstelle der Vogelschutzwarte Rietzer See und den NABU-Regionalverband Brandenburg/Havel e.V. sind in diesem Gebiet hervorragende Möglichkeiten für ein langjähriges Monitoring und für Begleituntersuchungen gegeben.

4.3.2.2
SPA ”Niederung der Unteren Havel” und LSG ”Untere Havel”
Das Europäische Vogelschutzgebiet ”Niederung der Unteren Havel” umfasst eine Fläche von 11.040 ha und erstreckt sich im Süden von Pritzerbe bis über Strodehne im Norden und wird nur durch die Stadt Rathenow unterbrochen (Karte 2). Es ist nicht auszuschließen, dass sich in diesen Luchgebieten noch weitere Teilflächen finden lassen, die den Lebensraumansprüchen des Seggenrohrsängers entsprechen oder sich durch ein kluges Management in diese Richtung entwickeln ließen. Selbst kleinere Teilflächen unter 20 ha könnten hier für die Art ausreichen, wenn sie innerhalb großflächiger Luchbereiche gelegen sind und das scheint in der Unteren Havelniederung an vielen Stellen der Fall zu sein. Auch die geplante Fluss-Renaturierung der Unteren Havel kommt einer Seggenrohrsänger-Ansiedlung sehr entgegen.

4.3.2.2.1
Hundewiesen, LSG
Die Fläche (181,4 ha) befindet sich zwischen Hohennauener- und Witzker See, südlich des Rhins. Am 07.02.2002 ergab sich folgendes Bild (Abb.7). Die Fläche war teilweise flach überstaut. Dort wo kein Wasser stand, konnte man erkennen, dass hier sehr tief gemäht wurde. Nach P. Haase handelt es sich um eine Wirtschaftswiese mit einem Seggenanteil von etwa 50 %. Seggenbülten waren jedoch nicht erkennbar. An einigen Gräben, am Havelländischen Hauptkanal und am Rand des Hohennauener Sees ist Schilfbestand vorhanden. Teilflächen sind ohne oder nur mit sporadischer Nutzung. 

Eignung als Seggenrohrsänger-Wiederbesiedlungsgebiet: Die Fläche wurde am 6. Mai 2003 von P. Haase und G. Sohns erneut überprüft und war weitgehend trocken. Infolge der Bewirtschaftung gibt es auch keine Seggenbülten mehr. Eine Neubesiedlung der Flächen durch Seggenrohrsänger erscheint sehr unwahrscheinlich. 

4.3.2.2.2
Nordufer Gülper See, NSG innerhalb des SPA” Niederung der Unteren Havel”
Die Flächen (32,8 ha) befinden sich in Landes- und NABU-Eigentum. Bei der Flächenbesichtigung am 07.02.2002 mit P. Haase zeigte sich, dass sich die Natur hier ein Stück zurückerobert hat. Nach HEISE (1970b) und WAWRZYNIAK & SOHNS (1977; 1983) wurden hier 1969 6-7 sM und 1970 mind. 2 sM des Seggenrohrsängers nachgewiesen. Nach der Melioration haben Sohns und Wawrzyniak 1974 auf den einst sumpfigen Wiesen nur Gersten-, Mais- und Rübenfelder vorgefunden. Um so erfreulicher ist es, dass das Gebiet fast wieder so, wie Ende der 1960er Jahre aussieht (Abb. 9). P. Haase teilt mit, dass die Renaturierungsfläche weitgehend 20-30 cm hohe Vegetation aufweist, Teilflächen aber auch 30-40 cm hoch wachsen können. An nassen Stellen haben sich Schilfinseln entwickelt und überwiegend eine Mischgesellschaft aus Rohrglanzgras, Seggen und Flutrasen gebildet. Die Besichtigung am 06.05.2003 ergab bereits weitgehend trockene und mit Hochstauden bewachsene Flächen. Für die Besiedelbarkeit durch Seggenrohrsänger hatten sich die Verhältnisse gegenüber 2002 verschlechtert. 

Eignung als Seggenrohrsänger-Wiederbesiedlungsgebiet: Das Gebiet grenzt unmittelbar an den Gülper See und den Küdden  an.  Zunächst sollten die Wasserstände auf der Fläche länger verbleiben, dann würden Süßgräser ausfaulen und Seggen könnten sich wieder ausbreiten. Günstig wäre es, wenn sich wieder ein Seggenbültenried entwickeln könnte. Weitergehende botanische und hydrologische Untersuchungen in dieser Richtung sind wünschenswert. Die Fläche ist vorrangig zwischen Mai und Juli jährlich neu zu bewerten. 

4.3.2.2.3
Küdden am Gülper See, NSG Gülper See innerhalb des SPA ”Niederung der Unteren Havel”

Die Fläche (10,8 ha) konnte am 07.02.2002 nicht besichtigt werden. Wie P. Haase berichtet, bestehen hier noch Seggenriedflächen, die teilweise über Vertragsnaturschutz gepflegt und teilweise aufgelassen sind. Die Flächen und das ganze Nordufer des Gülper Sees  waren im Frühjahr 2003 infolge der starken Vereisung im Winter 2002/2003 weitgehend frei von trockenem Schilf. 

Eignung als Seggenrohrsänger-Wiederbesiedlungsgebiet: Da der Küdden vom Wasserstand im Gülper See abhängig ist, könnte sich bei hohen und  lang anhaltenden Überstauungen die Seggenriedfläche als Lebensraum für Seggenrohrsänger entwickeln.

4.3.2.2.4
Große Grabenniederung / Steinbrücke Wolsier, NSG im Verfahren innerhalb des SPA ”Niederung der Unteren Havel”

Die Fläche (52,5 ha) liegt innerhalb des ”Hohennauenschen Bruchs”, wird über VN gepflegt und ist z.T. Landeseigentum. Am 07.02.2002 war die Fläche bis 50 cm unter Wasser. Die Grabenränder zeichneten sich aus durch licht stehendes Schilf (Abb. 10). P. Haase gibt an, dass auf der Fläche eine Mischgesellschaft aus verschiedenen Süßgräsern, Flutrasen, Seggen und Binsen zu finden ist. Teilweise steht hier das Wasser in den Senken bis Juli / August. Es erfolgt eine teilweise Mahd ab Juli. Die Beweidung wurde eingestellt. 

Eignung als Seggenrohrsänger-Wiederbesiedlungsgebiet: Am 05.05.2003 waren die Flächen weitgehend trocken und erschienen als Seggenrohrsängerlebensraum nur sehr bedingt geeignet. Nur wenn sich über längere Zeiträume nasse Senken erhalten lassen und diese von Seggen besiedelt werden, könnte sich das Gebiet als Seggenrohrsängerentwicklungsgebiet eignen. Weitere Voraussetzungen wären gegeben. Die Flächen sind großflächig ohne Bäume oder anderwertigen Strukturelementen (Masten, Pfähle, Leitungen). Teilflächen stehen bis im Sommer flach unter Wasser und an den Wiesengräben befinden sich ausreichend Gesangswarten. Es liegt kein Nutzungsdruck auf den Fläche und sie befinden sich teilweise in Landeseigentum. Ein Teil dieser Landesflächen wurde ab 2003 nicht mehr verpachtet, da es sich um sehr tief liegende und schwer nutzbare Bereiche handelt.

4.3.2.2.5
Große Grabenniederung / Spaatzer Bruch, NSG im Verfahren innerhalb des SPA ”Niederung der Unteren Havel”

Auch diese Fläche (42,5 ha) liegt innerhalb des ”Hohennauenschen Bruchs”, südlich des ”Großen Grabens”. Bei ihrer Betrachtung sind die Eingriffe der Entwässerung der 1980er Jahre nicht mehr zu erkennen. Die Fläche wurde so trocken gelegt, dass hier Mais angebaut werden konnte (P. Haase mdl.). Nach 1990 wurde das Gebiet wiedervernässt. Teilflächen befinden sich in Landeseigentum und werden über KULAP gepflegt. 

Eignung als Seggenrohrsänger-Wiederbesiedlungsgebiet: Bei der Besichtigung am 07.02.2002 erschien die Fläche als nicht ungeeigent. Es waren horstartige Binsen im Mosaik mit Rohrkolben, Schilfinseln und Seggenbülten zu sehen (Abb. 11). Die fächenhafte Überstauung war etwa 30 cm hoch. Bei der Besichtigung am 23.05.2002 konnten P. Haase und G. Sohns einen deutlich gefallenen Wasserstand feststellen. Die Wiesen waren nur noch feuchtnass und an einigen Stellen stand das Wasser höchstens 10 cm über Flur. Diese Flächen könnten durchaus in eine engere Wahl als Seggenrohrsängerentwicklungsgebiet in Betracht kommen, vor allem durch die Tatsache, dass der größte Teil nicht mehr landwirtschaftlich genutzt wird und somit auf den Flächen kein Nutzungsdruck liegt (Abb. 11).

4.3.2.2.6
Grützer Bogen, NSG im Verfahren innerhalb des SPA ”Niederung der Unteren Havel”

Die Fläche (56,1 ha) befindet sich z.T. in Landeseigentum und wird über VN bzw. KULAP gepflegt. Sie grenzt an die Havel an und wird von alten Wiesengräben durchzogen. Hier zeigten sich am 07.02.2002 noch einige Schilfstreifen. Über die Vegetation sagt P. Haase, dass auf der Fläche ein Mosaik aus Rohrglanzgras, Großseggen, Flutrasen, Schilfinseln und Hochstauden vorkommt. Am 07.02.2002 stand die Fläche weitgehend unter Wasser und es waren an verschiedenen Stellen Altgrasbestände zu erkennen (Abb. 12). Die Bewirtschaftung bzw. Pflege erfolgt meist erst im August. Bei der Besichtigung am 23.05.2002 war die Fläche noch 30-50 cm unter Wasser. Es zeigte sich ein abwechslungsreiches Mosaik überwiegend aus Seggen und Wasserschwaden.  

Eignung als Seggenrohrsänger-Wiederbesiedlungsgebiet: Eine Besiedlung ist nicht völlig ausgeschlossen. 

4.3.2.2.7
Stollense Wiese, NSG im Verfahren innerhalb des SPA ”Niederung der Unteren Havel”

Die Fläche (36,8 ha) befindet sich z.T. in Landeseigentum und wird über VN bzw. KULAP gepflegt. Bei der Besichtigung am 07.02.2002 war sie überflutet (Abb. 13). Nach P. Haase dominieren auf ca. 50 % der Fläche Rohrglanzgras und Seggen. Die höheren Abschnitte werden nicht vor Mitte Juli gemäht, meist erst im August. 

Eignung als Seggenrohrsänger-Wiederbesiedlungsgebiet: Eine abschließende Bewertung bedarf einer weiteren Beobachtung der Fläche und ist zur Zeit nicht möglich. 

4.3.2.2.8 Bruchwiesen, NSG im Verfahren innerhalb des SPA ”Niederung der Unteren Havel” am Pritzerber See
Die Fläche (ca. 150 ha) gehört zum NSG „Untere Havel-Süd“ und liegt zwischen den Ortschaften Hohenferchesar und Fohrde (Karte 3). Auf Dias aus dem Jahre 1977 sind die Seggenflächen gut zu erkennen. Bei einer Besichtigung am 14.03.2002 mit H. Wawrzyniak konnte allerdings nur eine große zusammenhängende, hoch überflutete Fläche betrachtet werden (Abb. 14). Bei einer erneute Kontrolle am 23.05.2002 lagen die Wasserstände zwischen den Seggen bei 10-30 cm. Das waren zu dieser Zeit sehr günstige Bedingungen für Seggenrohrsänger. Am 09.06.2003 stand zwar auf der Fläche kein Wasser mehr, doch das Seggenried erfüllte hier weitgehend die Lebensraumansprüche des Seggenrohrsängers. Die relativ niedrigen Seggen treten flächendeckend auf und sind wenig verfilzt (Abb. 14a). Bei besten Witterungsbedingungen (windstill, wolkenlos, + 23°C) erfolgte in der Zeit von 20.15-22.00 Uhr unter Einsatz einer Klangatrappe eine weitere Nachsuche. 

Eignung als Seggenrohrsänger-Wiederbesiedlungsgebiet: Es kann eingeschätzt werden, dass die Bruchwiesen gegenwärtig gute Bedingungen für die Ansiedlung durch Seggenrohrsänger haben. Folgende Voraussetzungen sind hier besonders positiv. Es ist eine große, fast monotone Seggenfläche vorhanden, die  durch hohe Stauhaltung periodisch überflutet,(allerdings muss die Stauhaltung  jährlich beschlossen und finanziert werden). Die Fläche befindet sich innerhalb eines NSG und ist als SPA gemeldet und es erfolgt eine späte Nutzung (offensichtlich bedingt durch die hohen Wasserstände der unteren Havel). Mit wenig Aufwand könnte eine Habitatverbesserung für Seggenrohrsänger erreicht werden und zwar dadurch, dass in den Flächen und entlang der Wiesengräben einige Streifen von 10-30 m Breite im Abstand von ca. 2-3 Jahren gemäht werden (zwei-dreijährige Verschonung vor Mahd für die Anlage von Nestern, auch anderer Arten, notwendig). Innerhalb der Bruchwiesen befindet sich ein mit Weiden bepflanzter Graben. Diese Weiden sollten unbedingt entfernt werden, da hierdurch verstäkt Aaskrähen (Corvus corone) und Elstern (Pica pica) in die Feuchtwiesen einwandern können und als Prädatoren eine zusätzliche Gefahr für alle Wiesenbrüter darstellen. 

 4.3.2.2.9
Berglanke Bützer, NSG im Verfahren innerhalb des SPA ”Niederung der Unteren Havel”

Es handelt sich um ein Niederungsgebiet (ca. 90 ha, Karte 4) im Bereich der Unteren Havel mit ehemaligen Tonstichen und zahlreichen Entwässerungsgräben (Abb. 14c). Die Vegetation setzt sich überwiegend aus Rohrglanzgras, Seggen, Wasserschwaden, Hahnenfuß und Sumpfschwertlilien zusammen. Bei der Besichtigung am 23.05.2002 stand in der Fläche durchschnittlich 10-20 cm hohes Wasser. Schilfrohrsänger hatten die Flächen besiedelt. P. Haase und G. Sohns konnten auf einer Fläche von 300 x 150m 8 s.M dieser Art nachweisen. Eine Nachkontrolle am 05.05.2003 zwischen 20.00 und 21.15 Uhr unter Einsatz von Klangattrappen und bei sehr guten Witterungsbedingungen erbrachte keinen Nachweis von Seggenrohrsängern. 

Eignung als Seggenrohrsänger-Wiederbesiedlungsgebiet: Die Fläche zeigt geeignete Strukturen zur Ansiedlung von Seggenrohrsängern auf und sollte deshalb jährlich zwei- bis dreimal auf das Vorkommen der Art kontrolliert werden. 

Gesamteinschätzung der Unteren Havel: 

Das Gesamtgebiet unterliegt einer ständigen Veränderung. Gegenwärtig gibt es hier keine Vorkommen des Seggenrohrsängers. Durchzügler wurden gelegentlich festgestellt (Anfang Juli 1987 1 sM. P.HAASE briefl., 24.9.98 1 Fängling am Gülper See (C. Hinnerichs, J.-J. Seeger). 

Als Seggenrohrsängerentwicklungsgebiete bieten gegenwärtig die Bruchwiesen am Pritzerber See und die Berglanke Bützer die besten Voraussetzungen. Die Landschaftspflege in diesen Gebieten sollte nach dem 15. August erfolgen und ein Teil der Flächen ist nur in Rotation von zwei bis drei Jahren zu mähen. Eine ganzjährig flache Überstauung von 10-15 cm wäre angebracht. Die Erarbeitung einer Pflegestudie und eines Finanzierungskonzepts wäre dazu erforderlich.

4.3.2.3
Rhinluch / Kremmener Luch
Auch das Rhinluch (Karte 5) wurde über Jahrzehnte durch Melioration regelrecht ”ausgeblutet” und in den 1960er Jahren gar als ”Milchader Berlins” bezeichnet. In den 1990er Jahren wurden aus energiewirtschaftlichen Erwägungen die meisten Schöpfwerke stillgelegt und die Entwässerung über die freie Vorflut ermöglicht. So kommt es nur bei Hochwasser in der Elbe, wenn die Havel nicht mehr abfließen kann, zu einem Hochwasserrückstau und somit zu einer Überflutung des Rhinluchs. Bleiben ergiebige Niederschläge aus, kommt es heute z.T. zu größeren Austrocknungen der Feuchtwiesen als in den 1960er Jahren. Am 11.02.2002 erfolgte durch N. Schneeweiß und G. Sohns eine erste gemeinsame Suche nach Teilflächen, die sich als Seggenrohrsängerlebensräume entwickeln ließen. Alle besichtigten Flächen waren flach überstaut. Wohl mehr als 10.000 Bleßgänse hielten sich auf den höher gelegenen Grünlandflächen auf. Hunderte Kraniche zogen laut rufend in Verbänden von 12-25 Exemplaren in den Vormittagstunden in Richtung Ost bis Nord. Nur wenn es gelingt auch in diesem Gebiet wenigstens in den Senken das Wasser ganzjährig zu halten und Teilflächen in Seggenriedflächen umzuwandeln, könnten sich hier eines Tages Seggenrohrsänger ansiedeln. Vorerst sollten jährlich in der Zeit ab Anfang Mai bis Ende Juli Kontrollbeobachtungen erfolgen und die botanisch-hydrologischen Veränderungen in den Teilflächen erfasst werden. Die Voraussetzungen sind durch die LUA-Naturschutzstation und die NABU-Storchenschmiede in Linum gegeben. 

4.3.2.3.1
Wiesen westlich Hühnerdamm
Es handelt sich um eine Wiedervernässungsfläche (ca. 100 ha), in der Binsenhorste eingestreut sind (Abb. 15). Vorherrschend ist Rohrglanzgras. In den Senken halten sich bis Juni Blänken. Die Wiesen werden extensiv beweidet (KULAP). 

Eignung als Seggenrohrsänger-Wiederbesiedlungsgebiet: Als Seggenrohrsängerlebensraum kommt die Fläche gegenwärtig wohl kaum in Frage. Am 16.05.2003 wurde hier eine Rinderweide vorgefunden. 

4.3.2.3.2
Wiesen nordöstlich Reglitzgraben
Auf den Wiesen (ca. 60 ha) befindet sich eine Mischgesellschaft aus Süß- und Sauergräsern (Abb. 16). Vorherrschend ist Rohrglanzgras, an den Blänken gemischt mit Seggen und Binsen. Die Beweidung erfolgt ab Mitte Juni und geht bis in den Herbst (KULAP). 

Eignung als Seggenrohrsänger-Wiederbesiedlungsgebiet: Auch diese Fläche wurde am 16.05.2003 relativ stark beweidet und scheidet als Seggenrohrsängerentwicklungsgebiet aus (Abb. 16a). 

4.3.2.3.3
Wiese nordwestlicher Teil vom Hühnerdamm
Im vorderen Teil dominieren Süßgräser. Der Bestand geht dann in eine Mischgesellschaft aus Rohrglanzgras, Binsen und Seggen über (Abb. 17). Eingestreut sind alte Torfstiche, in denen 60-80 cm tiefes Wasser steht (Abb. 18). 

Eignung als Seggenrohrsänger-Wiederbesiedlungsgebiet: Eine erneute Überprüfung auf Eignung als Seggenrohrsängerlebensraum erfolgte am 16.05.2003 und ergab wegen großflächiger Trockenheit keine Eignung. 

4.3.2.3.4
Wiese im Rhinbogen
Im nordwestlichen Teil (ca. 100 ha), westlich des Plattenweges, zeigte sich eine reiche Struktur aus Schilf, Seggen und Rohrglanzgras (Abb. 19). N. Schneeweiß berichtet, dass sich hier das Schilf erst in den letzten Jahren ausgebreitet hat und in Teilflächen bis Mitte Juni Wasser steht. Vor etwa 5-8 Jahren wurde die Bewirtschaftung eingestellt. Bei der Besichtigung am 11.03.2002 konnten wir nur an den alten Wiesengräben Seggenbülten feststellen. 

Eignung als Seggenrohrsänger-Wiederbesiedlungsgebiet: Die Flächen werden für den Schilfrohrsänger sehr attraktiv, dürften sich als Seggenrohrsängerlebensraum aber nur bedingt eignen. Eine erneute Ortsbesichtigung am 16.05.2003 erbrachte keine neuen Erkenntnisse. 

4.3.2.3.5
Kremmener Luch / Westwinkel
Es handelt sich um eine flach überstaute Fläche mit eingestreuten Binsenhorsten, die im Herbst 2002 sehr tief gemäht wurde. 

Eignung als Seggenrohrsänger-Wiederbesiedlungsgebiet: Als Seggenrohrsängerlebensraum erscheint sie nur bedingt geeignet (Abb. 20). Am 15.05.2003 war die Fläche bereits vollständig ausgetrocknet (Abb. 20a). 

Gesamteinschätzung des Rhinluchs: 

Da gegenwärtig eine gazjährige flache Überstauung einer größeren Fläche nicht gegeben ist und sich somit keine zusammenhängenden Seggenriedflächen entwickeln können, bestehen hier für Seggenrohrsänger gegenwärtig kaum Siedlungsmöglichkeiten. Im Zuge einer Niedermoorrenaturierung und der Auflassung von Grünlandflächen sollten jedoch alle Möglichkeiten genutzt werden, dass sich im Rhin-Luch wieder derartige Verhältnisse einstellen können, wie sie einst hier vorherrschten und zuletzt von HIELSCHER (2001) zusammengefasst dargestellt wurden. 

4.4
Bestandsüberwachung / Monitoring
Der Brutbestand des Seggenrohrsängers im NLP Unteres Odertal bedarf noch mehr Aufmerksamkeit und Überwachung als bisher. Keinesfalls darf es durch Sensationshascherei und auch nicht durch wissenschaftlichen Ehrgeiz zu direkten oder indirekten Verlusten kommen. Die singenden Männchen werden in diesem Gebiet seit Jahren vor allem durch J. Sadlik, W. Dittberner u.a. erfasst. Auf Empfehlung der Staatlichen Vogelschutzwarte wurde im Jahre 2001 erstmals eine Synchronzählung durch die NLP-Leitung veranlasst. Die Experten verständigten sich auf jährliche Synchronzählungen. Nach unserer Meinung und der Tatsache, dass Seggenrohrsänger während der Brutzeit über größere Entfernungen umsiedeln können, müssen die Bestandserfassungen verbessert werden. Es sollten generell zwei Synchronzählungen erfolgen. Die Erste Ende Mai und die Zweite Mitte Juni. Zählungen zwischen diesen Terminen und im Juli sind weiterhin erwünscht.

Das Monitoring sollte folgende Punkte beinhalten:

· Ankunft der Männchen mit Angaben über die ökologischen Verhältnisse in den jeweiligen Flächen (Beschaffenheit der Vegetation / Anteil von alter und neuer Vegetation). Welche Teilflächen werden bevorzugt besiedelt und wie lange halten sich dort die Männchen auf (nur auf singende Männchen achten, Verzicht auf den Einsatz von Tontägern); 

· Die Bestandsentwicklung im Unteren Odertal sollte jährlich durch mindestens zweimalige Synchronzählungen verfolgt werden. Die Entwicklungsgebiete und andere große und flach überstaute Niedermoorflächen sollten auf Seggenrohrsängervorkommen kontrolliert werden. Dabei sind die Gebietsverhältnisse zu dokumentieren (Vegetationsentwicklung, Wasserstände, Bewirtschaftung, Landschaftsveränderungen); 

· Beobachtung und Beschreibung der Wasserstandsverhältnisse (s.o.), dabei Dokumentation von Pegelständen und Wasserstandsveränderungen in den Flächen; 

· Beobachtung und Beschreibung von Flächenbewirtschaftung bzw. -pflege und -veränderungen.

5.
Zusammenfassung der Schutzkonzeption
Vordringliche Aufgabe ist der Erhalt und die Entwicklung der Seggenrohrsängerpopulation im Unteren Odertal  Die einzelnen Vorkommen liegen hier dicht nebeneinander und stehen wahrscheinlich  miteinander in Verbindung. Dazu ist eine enge Zusammenarbeit aller zuständigen Behörden mit der NLP-Leitung, den Flächennutzern, Experten der ornithologischen Verbände und mit den zuständigen Verwaltungen auf polnischer Seite erforderlich. Das polnische Umweltministerium hat bereits im September 2002 einen ”Plan zum Schutz des Seggenrohrsängers in Polen” (”Plan Dzialan na rzecz Ochrony Wodniczka (Acrocephalus paludicola) w Polsce”) in Umlauf gebracht (Titelblatt Anlage 3) und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit hat in seiner ”Schrift zur 7. VSK Bonner Konvention und 2. VSK AEWA (18.-27.Sept. 2002, Bonn, Deutschland) „Erhaltungssituation und Schutz wandernder Tierarten in Deutschland” Vorschläge zum Schutz des Seggenrohrsängers unterbreitet. Der hier vorgelegte ”Aktionsplan zum Schutz des Seggenrohrsängers (Acrocephalus paludicola) in Brandenburg” ist auf die praktische Arbeit ausgerichtet. Gegenwärtig fehlt ein deutsch-polnisches Seggenrohrsänger-Management und die dafür notwendige finanzielle Ausgestaltung. Deutschland hat nur eine Chance die Art auf seinem Staatsgebiet zu erhalten, durch entsprechende Maßnahmen zum Schutz des Seggenrohrsängers in Brandenburg. Dabei müssen die Habitatansprüche optimiert und jegliche Verluste durch landwirtschaftliche Nutzung vermieden werden. FISCHER et al. (1997; 1998; 1999) begleiteten ein vom BfN an den Landesbund für Vogelschutz Bayern e.V. vergebenes Projekt über den Wachtelkönig (Crex crex) im Nationalpark Unteres Odertal und machten in den Berichten auch auf den Seggenrohrsänger aufmerksam. Eine Bestandserholung des Seggenrohrsängers im Unteren Odertal wird um so rascher möglich, wenn die wenigen vom Seggenrohrsänger besiedelten Flächen sowohl auf der deutschen als auch auf der polnischen Seite der Oder in erster Linie für den Seggenrohrsänger gestaltet werden. Das verlangt eine fruchtbare Zusammenarbeit, die bereits 2002 begonnen hat (allerdings nur auf privater Basis) (Anlage 7) und durch den Beitritt Polens in die EU vereinfacht wird. Jährlich sollten weiterhin zwei Synchronzählungen der singenden Männchen (Ende Mai und Mitte Juni) erfolgen und die Daten ausgetauscht werden. 

Nur wenn es gelingt, wenigstens Teilflächen langfristig flach zu überstauen, könnte sich die Population halten und entwickeln. Die Voraussetzungen sind dafür in Brandenburg außerordentlich günstig (Flächen liegen innerhalb des Nationalparks, sie sind zumeist im Eigentum der öffentlichen Hand oder von Naturschutzverbänden, die wasserwirtschaftlichen Anlagen gehören zum Umweltbereich (LUA) des MLUR). Auf jegliche Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern in geeigneten Lebensräumen des Seggenrohrsängers ist zu verzichten FISCHER et al. (1999) machen ebenfalls darauf aufmerksam. Ein Monitoring sollte die Entwicklung und Veränderungen der vom Seggenrohrsänger besiedelten Flächen, die Auswirkungen von Wasserstandsschwankungen und die Aufenthaltsdauer der singenden Männchen beinhalten. Auf weiterführende Untersuchungen, die verbunden sind mit Nestersuche, Nestlingsberingung, Fang und Markierung zur Brutzeit und sonstigen Störungen ist aufgrund des gegenwärtigen kleinen Bestandes in Deutschland zu verzichten. Die Flächenpflege ist dem Seggenrohrsängerschutz besser anzupassen. 

Als Wiederbesiedlungsgebiete sollten die geeigneten Flächen am Rietzer See und Gülper See hergerichtet werden. In diesen Gebieten brüteten bis in die 1970er Jahre Seggenrohrsänger. Durch Flächenerwerb für den Naturschutz könnten Wiedervernässungsmaßnahmen für die Moorrenaturierung eingeleitet und gesteuert werden. Vor Ort sind Naturschutzeinrichtungen und Fachpersonal vorhanden. 

Weitere Teilflächen im Bereich der Unteren Havelniederung  wie die ”Berglanke Bützer” (NW von Milow, HVL) und die ”Bruchwiesen” zwischen Fohrde und Hohenferchesar / PM weisen schon gegenwärtig günstige Stukturen auf und könnten als Besiedlungsgebiete für Seggenrohrsänger gestaltet werden, unabhängig davon sind hier jährlich Kontrollen auf Besiedlung erforderlich. Im Rhinluch und Kremmener Luch waren die Lebensbedingungen für Seggenrohrsänger in den Jahren 2002 und 2003 nicht gegeben. Erst im Zuge einer ganzjährig flach überstauten Niedermoorfläche von mindestens 50 ha, könnten sich auch hier langfristig günstigere Lebensbedingungen für Seggenrohrsänger einstellen.

Im Aktionsplan wurden keine Aussagen zur Finanzierung der Habitatgestaltung und den Kosten für Pflegemaßnahmen getroffen. Weder das Instrument des Vertragsnaturschutzes noch das KULAP oder die Artikel 16 Richtlinie sind dazu die geeigneten Instrumentarien. Hierzu bedarf es spezieller Recherchen , die nicht Gegenstand des Aktionsplanes sein konnten.
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8. Anlagen

Abbildungsverzeichnis (einzufügen unter denAbbildungen): 

Abb. 1:
Seggenried am Rietzer See 1964

Im Sommer stand die Fläche 5-20 cm unter Wasser. Hauptsiedlungsfläche der Seggenrohrsänger bis 1979. 

Abb. 1a:
Seggenrohrsänger am Nest, 1971, Rietzer See. 


Über dem Nest befindet sich ein natürlicher Schutz aus trockenen Seggen. 

Abb. 3:
Teilfläche des Seggenriedes in den Langen Wiesen am Rietzer See, 08.06.2003. Durch die maschinelle Mahd im Jahr 1999 wurden zahlreiche Seggenbülten zerstört. 

Abb. 3b:
Seggenried am Rietzer See, 27.03.2002. 

Die vom Wasser überflutete, trockenen Seggen werden vermoort. Die Flächen wurden seit 1962 nicht mehr bewirtschaftet. 

Abb. 4:
Seggenried in den Langen Wiesen am Rietzer See, 30.05.2001. 

So oder so ähnlich sollten für Seggenrohrsänger bereitgestellte Lebensräume aussehen.

Abb. 6:
Große Bruchwiesen am Rietzer See, 27.07.2000. 

Die Fläche liegt sehr tief und bildet mit den Jeseriger Wiesen eine Einheit. Sie wird vom Wasserstand des Rietzer Sees beeinflusst und kaum noch genutzt, dennoch wird sie über ein Schöpfwerk entwässert. Bis in die 1970er Jahre brüteten hier Seggenrohrsänger. 

Abb. 7:
Hundewiesen zwischen Hohennauener- und Witzker See, 07.02.2002.

Abb. 9:
Nordufer Gülper See, 07.02.2002. 

Es handelt sich um eine Renaturierungsfläche, die bis in die 1970er Jahre vom Seggenrohrsänger besiedelt war. Hier könnte eine Wiederbesiedlung erfolgen. 

Abb. 10:
Überstaute Flächen an der Steinbrücke Wolsier, 07.02.2002. 

Auf der Fläche sind ganzjährig Wasserblänken zu finden. Die Weiträumigkeit und das Belassen von alten Gräsern und Schilf bilden günstige Voraussetzungen für eine mögliche Besiedlung durch Seggenrohrsänger.

Abb. 11:
Spaatzer Bruch, 07.02.2002. 

Durch ganzjährig flache Überstauung könnten sich hier Seggenbülten entwickeln. 

Abb. 12:
Grützer Bogen, 07.02.2002. 

Abb. 13:
Stollense Wiese, 07.02.2002. 

Abb. 14:
Bruchwiesen am Pritzerber See, 14.03.2002. 

Abb. 14a:
Bruchwiesen am Pritzerber See, 09.06.2003. 


Ein intaktes Seggenried, nur an wenigen Stellen wächst Schilf. 

Abb. 14c:
Berglanke Bützer, 23.05.2002. 


Die Seggenwiesen sind als Seggenrohrsängerhabitat geeignet. 

Abb.15:
Rhinluch, Wiesen westlich Hühnerdamm, 11.02.2002. 

Abb. 16:
Rhinluch, Wiesen nordöstlich Reglitzgraben, 11.02.2002. 

Die Fläche ist durch zu viel trockenes Gras für zahlreiche Vogelarten, so auch für den Seggenrohrsänger in diesem Zustand nicht als Lebensraum geeignet. 

Abb. 16a:
Rhinluch, Intensivweide am Reglitzgraben, 16.05.2003. 

Abb. 17:
Rhinluch, Wiese nordwestlich Hühnerdamm, 11.02.2002. 

Durch Flächenpflege könnten hier geeignete Lebensräume für Seggenrohrsänger entstehen.

Abb. 18:
Rhinluch / Rhinbogen, Wiesen nördlich Reglitzgraben, 11.02.2002. 

Auch diese Fläche könnte durch entsprechende Pflege zu einem Lebensraum für Seggenrohrsänger entwickelt werden.

Abb. 19:
Rhinluch, Wiese im Rhinbogen, 11.02.2002. 

Wie auf den vorhergehenden Fotos ist auch hier ein viel zu starkes Verfilzen durch Rohrglanzgras zu erkennen. 

Abb. 20:
Kremmener Luch, Westteil, 11.03.2002. 

Auf der gesamten Fläche sind keine Altgrasstrukturen zu finden. Für eine Brutansiedlung des Seggenrohrsängers wäre das jedoch förderlich. 

Abb. 20a: Kremmener Luch, Westwinkel, 15.05.2003. 


Die Fläche war bereits völlig ausgetrocknet und deshalb zur Ansiedlung von Seggenrohrsängern ungeeignet. 

Abb. A:
Bruthabitat des Seggenrohrsängers im NLP Unteres Odertal, Polder 10, 15.05.2002. 

Abb. B:
NLP Unteres Odertal, Polder 10, 25.05.2001. 


Die Fläche ist schon derart trocken, dass sie durch Rinder beweidet wird. Im Vordergrund ein lückiger Seggenbestand mit drei singenden Männchen des Seggenrohrsängers. 

Abb. C:
Gemeines Rispengras (Poa frivalis) hat sich offenbar erst nach dem Abbrennen trockener Seggen verstärkt durchgesetzt? 

Abb. D:
01.06.2003, Auch die Seggenrohrsängerbrutplätze östlich der Oder sind durch frühe Wiesenmahd stark gefährdet. 

Abb. E:
Die polnische Naturschutzorganisation PTOP hat bereits Anfang der 1990er Jahre an der Biebrza ein Schutzgebiet für den Seggenrohrsänger ausgewiesen. 
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